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IV 

(Informationen) 

INFORMATIONEN DER ORGANE, EINRICHTUNGEN UND SONSTIGEN 
STELLEN DER EUROPÄISCHEN UNION 

EUROPÄISCHE KOMMISSION 

Euro-Wechselkurs ( 1 ) 

16. Februar 2012 

(2012/C 46/01) 

1 Euro = 

Währung Kurs 

USD US-Dollar 1,2982 

JPY Japanischer Yen 102,31 

DKK Dänische Krone 7,4331 

GBP Pfund Sterling 0,82845 

SEK Schwedische Krone 8,8065 

CHF Schweizer Franken 1,2072 

ISK Isländische Krone 

NOK Norwegische Krone 7,5515 

BGN Bulgarischer Lew 1,9558 

CZK Tschechische Krone 25,268 

HUF Ungarischer Forint 293,90 

LTL Litauischer Litas 3,4528 

LVL Lettischer Lat 0,6986 

PLN Polnischer Zloty 4,2360 

RON Rumänischer Leu 4,3555 

TRY Türkische Lira 2,3048 

Währung Kurs 

AUD Australischer Dollar 1,2168 

CAD Kanadischer Dollar 1,3026 

HKD Hongkong-Dollar 10,0678 

NZD Neuseeländischer Dollar 1,5695 

SGD Singapur-Dollar 1,6494 

KRW Südkoreanischer Won 1 473,04 

ZAR Südafrikanischer Rand 10,2131 

CNY Chinesischer Renminbi Yuan 8,1816 

HRK Kroatische Kuna 7,5823 

IDR Indonesische Rupiah 11 701,24 

MYR Malaysischer Ringgit 3,9744 

PHP Philippinischer Peso 55,785 

RUB Russischer Rubel 39,3700 

THB Thailändischer Baht 40,114 

BRL Brasilianischer Real 2,2552 

MXN Mexikanischer Peso 16,8151 

INR Indische Rupie 64,1250
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( 1 ) Quelle: Von der Europäischen Zentralbank veröffentlichter Referenz-Wechselkurs.



INFORMATIONEN DER MITGLIEDSTAATEN 

Bekanntmachung der Kommission gemäß Artikel 16 Absatz 4 der Verordnung (EG) Nr. 1008/2008 
des Europäischen Parlaments und des Rates über gemeinsame Vorschriften für die Durchführung 

von Luftverkehrsdiensten in der Gemeinschaft 

Änderung gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen im Linienflugverkehr 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

(2012/C 46/02) 

Mitgliedstaat Frankreich 

Flugstrecke Annecy (Meythet)-Paris (Orly) 

Ursprüngliches Datum des Inkrafttretens der gemein
wirtschaftlichen Verpflichtungen 

5. Dezember 2004 

Datum des Inkrafttretens der Änderungen am Tag nach der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung 

Anschrift, bei der der Text und sonstige einschlägige 
Informationen und Unterlagen im Zusammenhang 
mit den gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen an
gefordert werden können 

Erlass vom 10. Januar 2012 zur Änderung des Erlasses vom 
17. August 2004 über die Auferlegung gemeinwirtschaftlicher 
Verpflichtungen im Linienflugverkehr zwischen Annecy und Paris 
NOR: DEVA1131814A 

http://www.legifrance.gouv.fr/initRechTexte.do 

Auskünfte bei: 

Direction générale de l’aviation civile 
DTA/SDT/T2 
50 rue Henry Farman 
75720 Paris Cedex 15 
FRANCE 

Tel. +33 158094321 
E-Mail: osp-compagnies.dta@aviation-civile.gouv.fr
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V 

(Bekanntmachungen) 

VERFAHREN BEZÜGLICH DER DURCHFÜHRUNG DER 
WETTBEWERBSPOLITIK 

EUROPÄISCHE KOMMISSION 

STAATLICHE BEIHILFEN — ÖSTERREICH 

Staatliche Beihilfe SA.31883 (11/C) (ex N 516/10) — Umstrukturierung der Österreichischen 
Volksbanken-AG 

Aufforderung zur Stellungnahme nach Artikel 108 Absatz 2 des AEUV 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

(2012/C 46/03) 

Mit Schreiben vom 9. Dezember 2011, das nachstehend in der verbindlichen Sprachfassung abgedruckt ist, 
hat die Kommission Österreich von ihrem Beschluss in Kenntnis gesetzt, wegen der genannten Maßnahme 
das Verfahren nach Artikel 108 Absatz 2 AEUV zu eröffnen. 

Alle Beteiligten können innerhalb eines Monats nach Veröffentlichung dieser Zusammenfassung und des 
Schreibens zu der Maßnahme, die Gegenstand des von der Kommission eröffneten Verfahrens ist, Stellung 
nehmen. Die Stellungnahmen sind an folgende Anschrift zu richten: 

Europäische Kommission 
Generaldirektion Wettbewerb 
Registratur Staatliche Beihilfen 
1049 Bruxelles/Brussel 
BELGIQUE/BELGIË 

Fax +32 22961242 

Alle Stellungnahmen werden Österreich übermittelt. Beteiligte, die eine Stellungnahme abgeben, können 
unter Angabe von Gründen schriftlich beantragen, dass ihre Identität nicht bekannt gegeben wird. 

ZUSAMMENFASSUNG 

1. VERFAHREN 

1. Am 9. Dezember 2008 genehmigte die Kommission die 
österreichische Bankenstützungsregelung, die ein Bündel 
von Maßnahmen zur Wahrung der Finanzstabilität umfass
te. Die Österreichische Volksbanken-AG (im Folgenden 
„ÖVAG“ oder die „Bank“) erhielt im Frühjahr 2009 im 
Rahmen der österreichischen Bankenstützungsregelung 
eine Kapitalzuführung von 1 Mrd. EUR und Garantien für 
Refinanzierungsmaßnahmen im Wert von 3 Mrd. EUR. Im 
November 2010 wurde ein Umstrukturierungsplan für die 
ÖVAG übermittelt. 

2. BESCHREIBUNG 

2. Die ÖVAG ist das Spitzeninstitut des österreichischen 
Volksbanken-Sektors (lokale Kreditgenossenschaften) und 

erbringt für diese zentrale Leistungen in den Bereichen 
Back-Office, Liquiditätsmanagement und Finanzprodukte. 
Ende 2008 war die ÖVAG mit einer Bilanzsumme von 
55,8 Mrd. EUR die viertgrößte Bank Österreichs. Die 
ÖVAG ist in fünf Geschäftsfeldern tätig: Unternehmen, Re
tail, Immobilien, Financial Markets und Bankbuch/All
gemein. 

3. Der Umstrukturierungsplan zielte auf eine stärkere Fokus
sierung der Bank ab und sah daher eine beträchtliche Ver
kleinerung der Bank durch Aufgabe oder Redimensionie
rung vieler nicht zum Kerngeschäft zählender Geschäftsfel
der vor. Die Bank wollte sich ihrer neuen Strategie zufolge 
auf ihre Rolle als Spitzeninstitut der Volksbanken konzen
trieren, ihre Tätigkeiten im Unternehmenskunden- und Im
mobiliengeschäft zurückfahren, ihr Retailgeschäft in Mittel- 
und Osteuropa veräußern und ihr Leasinggeschäft reduzie
ren. Die ÖVAG wollte ihre Abhängigkeit von unbesicherten
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Refinanzierungen am Interbankengeldmarkt verringern. 
Nach dem Umstrukturierungsplan sollten all diese Maßnah
men der ÖVAG die Möglichkeit bieten, einen Teil des staat
lichen Kapitals 2011 zurückzuzahlen. 

4. Die ÖVAG konnte aber 2011 viele wichtige Punkte des 
Umstrukturierungsplans nicht umsetzen. So gelang es ihr 
nicht, einige wichtige Tochtergesellschaften und andere Be
teiligungen zu veräußern. Außerdem rechnet die Bank für 
2011 mit einem Konzernverlust von rund 500 bis 
750 Mio. EUR. Folglich wird es keine Ausschüttungen auf 
gewinnabhängige Instrumente einschließlich des staatlichen 
Kapitals geben. Am 13. Oktober 2011 gab die ÖVAG öf
fentlich bekannt, dass weder die Integration des Bank
betriebs der ÖVAG mit der Investkredit noch die ursprüng
lich für 2011 vorgesehene Rückzahlung des staatlichen Ka
pitals erfolgen würden. 

5. Zudem bestand die ÖVAG den Stresstest der Europäischen 
Bankenaufsicht im Juli 2011 nicht. 

6. Die ÖVAG überarbeitet derzeit ihren Umstrukturierungs
plan. Nach der Pressemitteilung der Bank vom 
13. Oktober 2011 wird in dem überarbeiteten Umstruktu
rierungsplan eine Konsolidierung der ÖVAG mit den Volks
banken angestrebt. 

3. WÜRDIGUNG 

7. Insbesondere in Anbetracht der Probleme der ÖVAG bei 
der Durchführung der geplanten Veräußerungen und der 
für das Geschäftsjahr 2011 erwarteten erheblichen weiteren 
Verluste hat die Kommission ernste Zweifel daran, dass der 
Umstrukturierungsplan in seiner derzeitigen Fassung der 
Bank die Lösung ihrer Probleme und die Begründung eines 
rentablen Geschäftsmodells ermöglichen wird. Zudem stellt 
die Kommission fest, dass der ursprüngliche Plan, die Rück
zahlung des staatlichen Kapital 2011 zu beginnen und für 
das restliche staatliche Kapital eine Vergütung zu entrichten, 
fallengelassen wurde. Daher ist die Kommission der Auf
fassung, dass der Umstrukturierungsplan in seiner derzeiti
gen Fassung nicht nachweist, dass die Bank ohne eine kon
tinuierliche Inanspruchnahme staatlichen Kapitals ihre lang
fristige Rentabilität wiederherstellen kann. 

8. Angesichts der gescheiterten Veräußerung einiger Tochter
gesellschaften und anderer Beteiligungen hat die Kommis
sion Bedenken, ob die Bank einen ausreichenden Eigenbei
trag zu den Umstrukturierungskosten leistet. 

9. Die geplante erhebliche Verkleinerung der Bank könnte 
grundsätzlich als Beitrag zur Begrenzung beihilfebedingter 
Wettbewerbsverzerrungen gewertet werden. Unklar ist je
doch, ob Teile dieser Veräußerungen nicht schon mit Blick 
auf die Rentabilität erforderlich sind und ob einige der 
geplanten Veräußerungen tatsächlich durchgeführt werden 
können. 

10. Die Kommission hat daher Zweifel, ob die Umstrukturie
rungsbeihilfe den Grundsätzen der Mitteilung der Kommis
sion über die Wiederherstellung der Rentabilität und die 
Bewertung von Umstrukturierungsmaßnahmen im Finanz
sektor im Rahmen der derzeitigen Krise gemäß den Bei
hilfevorschriften ( 1 ) Rechnung trägt und somit nach Ar- 
tikel 107 Absatz 3 Buchstabe b AEUV als mit dem Binnen- 
markt vereinbar erachtet werden kann. 

SCHREIBEN 

„die Kommission teilt Österreich hiermit mit, dass sie nach 
Prüfung der von Ihren Behörden übermittelten Angaben zur 
obengenannten Beihilfemaßnahme beschlossen hat, das Verfah
ren nach Artikel 108 Absatz 2 des Vertrags über die Arbeits
weise der Europäischen Union (AEUV) einzuleiten. 

1. VERFAHREN 

1. Am 9. Dezember 2008 ( 2 ) genehmigte die Kommission die 
österreichische Bankenstützungsregelung, die ein Bündel 
von Maßnahmen zur Wahrung der Finanzstabilität umfasst. 
Die Regelung wurde viermal verlängert ( 3 ), bevor sie am 
30. Juni 2011 auslief. 

2. Im April 2009 erhielt die Österreichische Volksbanken-AG 
(im Folgenden ‚ÖVAG‘ oder die ‚Bank‘), die damals Öster
reichs viertgrößte Bank war, im Rahmen der österrei
chischen Bankenstützungsregelung eine Kapitalzuführung 
in Höhe von 1 Mrd. EUR. Zudem begab sie am 9. Februar, 
18. März und 14. September 2009 drei bundesgarantierte 
Emissionen im Umfang von jeweils 1 Mrd. EUR. Österreich 
gewährte diese Beihilfemaßnahmen in der Annahme, die 
ÖVAG sei ein gesundes Finanzinstitut, und übermittelte 
am 29. September 2009 einen Rentabilitätsplan. 

3. Im Zuge der beihilfenrechtlichen Prüfung gelangte die Kom
mission jedoch zu dem Ergebnis, dass sich bei Anwendung 
der Kriterien im Anhang der Rekapitalisierungsmitteilung ( 4 ) 
gezeigt hat, dass die Bank zum Zeitpunkt der Rekapitalisie
rung nicht als gesund im Sinne der Rekapitalisierungsmit
teilung erachtet werden konnte. Daher wurde ein Umstruk
turierungsplan verlangt. Österreich vertrat weiterhin die 
Auffassung, dass es sich bei der ÖVAG um eine gesunde 
Bank gehandelt habe, meldete aber am 2. November 2010 
einen Umstrukturierungsplan für die ÖVAG an. Dieser Plan 
wurde später durch eine Reihe weiterer Auskunftsschreiben 
ergänzt.
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( 1 ) ABl. C 195 vom 19.8.2009, S. 9. 
( 2 ) Entscheidung der Kommission vom 9.12.2008 in der Beihilfesache 

N 557/08 — Maßnahmen nach dem Finanzmarktstabilitäts- und 
dem Interbankmarktstärkungsgesetz für Kreditinstitute und Versiche
rungsunternehmen in Österreich (ABl. C 3 vom 8.1.2009, S. 2). 

( 3 ) Die erste Verlängerung der Beihilferegelung einschließlich bestimm
ter Änderungen wurde am 30. Juni 2009 (ABl. C 172 vom 
24.7.2009, S. 4), die zweite Verlängerung am 17. Dezember 2009 
(ABl. C 28 vom 4.2.2010, S. 6), die dritte Verlängerung am 25. Juni 
2010 (ABl. C 250 vom 17.9.2010, S. 4) und die vierte Verlängerung 
am 16. Dezember 2010 (ABl. C 20 vom 21.1.2011, S. 3) geneh
migt. 

( 4 ) Siehe Randnummer 13 und Anhang der Mitteilung der Kommission 
— Die Rekapitalisierung von Finanzinstituten in der derzeitigen Fi
nanzkrise: Beschränkung der Hilfen auf das erforderliche Minimum 
und Vorkehrungen gegen unverhältnismäßige Wettbewerbsverzer
rungen (ABl. C 10 vom 15.1.2009, S. 2).



2. BEGÜNSTIGTE UND HINTERGRUND DER BEIHILFE
MASSNAHMEN 

2.1 Die Begünstigte 

4. Die ÖVAG ist das Spitzeninstitut des österreichischen 
Volksbanken-Sektors (lokale Kreditgenossenschaften) und 
erbringt für diese zentral Leistungen in den Bereichen 
Back-Office, Liquiditätsmanagement und Finanzprodukte. 
Volksbanken sind Universalbanken mit lokalen bis regiona
len Geschäftstätigkeiten. Sie bilden zusammen mit ihrem 
Spitzeninstitut ÖVAG die Volksbank-Gruppe. 58,2 % der 
ÖVAG stehen über eine Holding im Eigentum der Volks
banken. Die weiteren Anteilseigner sind die DZ-Bank- 
Gruppe (25 %), die Victoria-Gruppe (10 %) und die Raiff
eisen Zentralbank Österreich AG (6,1 %). Die restlichen 
0,7 % befinden sich in Streubesitz. Ende 2008 war die 
ÖVAG die viertgrößte Bank Österreichs mit einer Bilanz
summe von 55,8 Mrd. EUR ( 5 ), einem Aa3-Rating von 
Moody’s und einem A-Rating von Fitch ( 6 ). 

5. Der wichtigste räumlich relevante Markt der ÖVAG ist 
Österreich. Darüber hinaus ist die Bank in einer Reihe mit
tel- und osteuropäischer Länder tätig, in denen sie jedoch 
meist nur einen geringen Marktanteil hat. In begrenztem 
Umfang ist die ÖVAG auch in Deutschland im Unterneh
menskundengeschäft und in der Immobilienfinanzierung 
tätig. 

6. Die ÖVAG ist in fünf Geschäftsfeldern tätig: Unternehmen, 
Retail, Immobilien, Financial Markets und Bankbuch/All
gemein. 2008 stellte die ÖVAG ihre Tätigkeit in den Ge
schäftsfeldern Kommunalfinanzierungen und Infrastruktur
finanzierung ein, als sie ihre Anteile an der Kommunalkre
dit Austria AG (im Folgenden ‚KA‘) für 1 Euro (Nennwert) 
an die Republik Österreich übertrug. 

Das Segment Unternehmen 

7. Das Segment Unternehmen der ÖVAG-Gruppe wird im 
Wesentlichen von ihrer Tochtergesellschaft Investkredit 
Bank AG ( 7 ) (im Folgenden ‚IK‘) abgedeckt, die für die tra
ditionelle Kernzielgruppe der Bank — mittelständische Un
ternehmen — Dienstleistungen in den Bereichen Unterneh
mensfinanzierung, Factoring, Projektfinanzierung, Handels- 
und Exportfinanzierung erbringt. Zudem hat die IK einen 
Teil der Aufgaben der ÖVAG als Spitzeninstitut der Volks
banken übernommen und unterstützt die Volksbanken bei 
der Bereitstellung von Finanzierungen für deren Kunden, 

indem sie sich an syndizierten Finanzierungen beteiligt. 
Vervollständigt wird das Produktportfolio der ÖVAG durch 
Risikoabsicherungsinstrumente und Beratungsleistungen für 
Unternehmenszusammenschlüsse, Übernahmen und Betei
ligungsvorhaben. Mitte 2010 verfügte die ÖVAG im Seg
ment Unternehmen über Aktiva von insgesamt 8,7 Mrd. 
EUR und risikogewichtete Aktiva (im Folgenden ‚RWA‘) 
von [7-9] (*) Mrd. EUR. 

Das Segment Retail 

8. Im Retailgeschäft ist die ÖVAG vor allem in mittel- und 
osteuropäischen Ländern tätig, in denen sie mit der VB 
International AG (im Folgenden ‚VBI‘) und der VB-Leasing 
(im Folgenden ‚VBLI‘) vertreten ist. Der Marktanteil der VBI 
liegt meist nicht über [2-5 %]. Die VBLI hat in den meisten 
mittel- und osteuropäischen Ländern einen Marktanteil von 
[5-10 %]. Höhere Marktanteile hält die ÖVAG lediglich in 
Rumänien (gemessen an den Privatkundenkrediten der VBI: 
[10-15 %]), Bosnien-Herzegowina (VBI: [5-10 %], VBLI: 
[20-30] %) und Kroatien (VBLI: [10-15 %]). Die ÖVAG- 
Tochter VB-Leasing Finanzierungs-Gruppe bietet Retailkun
den in Österreich Mobilienleasingdienste an. Mitte 2010 
verfügte die ÖVAG im Retail-Segment in Mittel- und Ost
europa über Aktiva von insgesamt 13,9 Mrd. EUR und 
RWA von [6-8] Mrd. EUR. Gleichzeitig waren im Ge
schäftsfeld Leasing Aktiva von insgesamt [1-4] Mrd. EUR 
und RWA von [1-4] Mrd. EUR zu verzeichnen. 

9. In Österreich ist die ÖVAG ausschließlich über die regio
nalen Volksbanken im Retailgeschäft tätig. Bis zur Veräuße
rung der vier ÖVAG-Töchter Volksbank Wien AG, IMMO- 
Bank AG, Bank für Ärzte und Freie Berufe AG (2009) und 
Volksbank Linz-Mühlviertel GmbH (2010) war die ÖVAG 
aber auch in diesem Segment in Österreich tätig. 

Das Segment Immobilien 

10. Das Segment Immobilien der ÖVAG umfasst die folgenden 
Geschäftseinheiten: Immobilienfinanzierung (in Österreich 
sowie Mittel- und Osteuropa) mit der Investkredit Bank 
AG, Immobilienleasing (in Österreich sowie Mittel- und 
Osteuropa) mit der Immoconsult Leasinggesellschaft m.b.H. 
und Immobilien Development (in Mittel- und Osteuropa 
sowie Südosteuropa) mit der Premiumred Real Estate De
velopment GmbH. Zu diesem Segment gehörte bis zu ihrer 
Veräußerung im Jahr 2010 auch die Europolis AG, eine in 
Mittel-, Süd- und Osteuropa tätige Immobilieninvestitions- 
und Vermögensverwaltungsgesellschaft. Die private Woh
nungsfinanzierung fällt nicht unter dieses Segment, da in 
Mittel- und Osteuropa diese Aufgabe von den Retailbanken 
des VBI-Netzes übernommen wird. Mitte 2010 wurden im 
Immobilien-Segment Aktiva von insgesamt 7,6 Mrd. EUR 
und RWA von [3-5] Mrd. EUR verzeichnet.
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( 5 ) Ende 2007 waren es noch 78,6 Mrd. EUR. Quelle: Konzernbericht 
2009 der ÖVAG. 

( 6 ) Fitch berücksichtigt, dass die ÖVAG der Sicherungseinrichtung des 
Volksbanken-Verbunds angehört. Daher hat die ÖVAG dasselbe 
lang- und kurzfristige Emittentenausfallrating (IDR) wie die gesamte 
Gruppe erhalten (‚A‘ bzw. ‚F1‘). 

( 7 ) Nach der Übernahme der IK im Jahr 2005 übertrug die ÖVAG im 
Zuge der strukturellen Optimierung das Unternehmens- und Immo
bilienfinanzierungsgeschäft an die IK, während sie sich selbst fortan 
auf Backoffice-Funktionen, Treasury- und Kapitalmarktaktivitäten 
konzentrierte. 

(*) Geschäftsgeheimnisse, wenn möglich wurden Bandbreiten in den 
[Klammern] angeführt.



Das Segment Financial Markets 

11. Das Segment Financial Markets innerhalb der ÖVAG ist für 
Treasury-Dienstleistungen, Wertpapier- und Devisenhandel 
sowie für die Steuerung von Zins- und Wechselkursrisiken 
verantwortlich. Darüber hinaus fungiert das Ressort als Pro
duktlieferant für die Volksbanken wie auch für die ÖVAG- 
Tochtergesellschaften, Firmenkunden und institutionelle 
Kunden einschließlich konzernfremde Banken in Österreich 
und in anderen Ländern. Die Produktpalette umfasst tradi
tionelle Fonds, Zertifikate, Fonds- und Vermögensverwal
tung. Per 30. Juni 2010 verzeichnete dieses Segment eine 
Bilanzsumme von 4,1 Mrd. EUR und RWA von [1-3] Mrd. 
EUR. 

Das Segment Bankbuch/Allgemein 

12. Mit Beginn des Geschäftsjahres 2010 wurden alle Aktivitä
ten für das Bankbuch der ÖVAG organisatorisch gebündelt 
und mit den Bereichen Asset Liability Management und 
Liquiditätsmanagement, die innerhalb der ÖVAG für die 
Steuerung der langfristigen Zins- und Währungsrisiken zu
ständig sind, und der Tochtergesellschaft Back Office Ser
vice für Banken GmbH (ausgelagerte Service-Gesellschaft 
der ÖVAG-Gruppe) in einem Segment zusammengefasst. 
Per 30. Juni 2010 verzeichnete dieses Segment eine Bilanz
summe von 13,7 Mrd. EUR und RWA von [2-4] Mrd. EUR. 

2.2 Entwicklungen seit Beginn der Finanzkrise 

13. Die Probleme der ÖVAG hatten vielfältige Ursachen. Eine 
der Schwachstellen ihres Geschäftsmodells, die durch die 
Krise zutage trat, war die Abhängigkeit der Bank von Re
finanzierungen am Interbankengeldmarkt. Dies ist zum ei
nen auf die Rolle der Bank als Spitzeninstitut der regionalen 
Volksbanken zurückzuführen, die der ÖVAG ihre über
schüssige Liquidität zuführen, so dass die ÖVAG nicht 
mit ihren eigenen Anteilseignern um die Einlagen der Re
tailkunden konkurrieren muss. Zum anderen beruhte das 
Geschäftsmodell der KA darauf, dass sie dank eines guten 
Ratings billige Interbankenkredite erhalten und ihren Kun
den günstige Finanzierungen anbieten konnte. Als die Fi
nanzmärkte nach dem Zusammenbruch von Lehman 
Brother austrockneten, war dieses Modell nicht mehr zu 
halten. Folglich musste die ÖVAG die KA an die Republik 
Österreich veräußern (siehe Erwägungsgrund 6). 

14. Außerdem führte die Volatilität der Immobilienbewertung 
im Portfolio von Europolis ( 8 ) zur vollständigen Abschrei
bung des Firmenwerts dieser Tochtergesellschaft, wodurch 
sich das betriebliche Ergebnis um 176 Mio. EUR verschlech
terte ( 9 ). 

15. Schließlich belasteten die Abschreibungen für Lehman 
Brothers und isländische Banken das Ergebnis aus Finanz
investitionen um — 141 Mio. EUR. Des Weiteren wurden 

im Structured-Credit-Portfolio Abschreibungen im Umfang 
von — 61 Mio. EUR vorgenommen, die jedoch mittels 
Risikovorsorgen, die bereits 2007 in Hinblick auf mögliche 
zukünftige Risiken aus der Subprime-Krise gebildet wurden, 
teilweise gedeckt werden konnten. 

16. So musste die ÖVAG für das Geschäftsjahr 2008 auf Kon
zernebene einen Jahresfehlbetrag vor Steuern von 
— 402 Mio. EUR hinnehmen. 

17. Aufgrund des Wirtschaftsabschwungs im Jahr 2009 ver
zeichnete die ÖVAG einen erheblichen Anstieg der notlei
denden Kredite. Deshalb hob die Bank die Risikovorsorgen 
für das Kreditgeschäft auf das Rekordniveau von 
— 863 Mio. EUR an; davon entfielen — 383 Mio. EUR 
auf das Segment Unternehmen, — 175 Mio. EUR auf Ban
ken in Mittel- und Osteuropa und — 169 Mio. EUR auf das 
Segment Immobilien ( 10 ). 

18. Zudem nahm die ÖVAG aufgrund der negativen Entwick
lungen auf den Immobilienmärkten Abschreibungen für di
verse Beteiligungen sowie im Structured-Credit-Portfolio 
von — 224 Mio. EUR bzw. — 103 Mio. EUR vor ( 11 ). 

19. Folglich verzeichnete die ÖVAG für das Geschäftsjahr 2009 
auf Konzernebene einen Jahresfehlbetrag vor Steuern von 
— 944 Mio. EUR. 

20. Im Juli 2009 setzte Moody’s das Rating der ÖVAG auf 
Baa1 herab und gab eine negative Prognose ab. 

21. 2010 veräußerte die ÖVAG ihre Immobilientochter Euro
polis (Aktiva von 1,7 Mrd. EUR). Des Weiteren wurden 
2009 und 2010 die vier im österreichischen Retail-Segment 
tätigen ÖVAG-Tochtergesellschaften mit einer Bilanzsumme 
von 5 Mrd. EUR veräußert. 

3. DIE BEIHILFEMASSNAHMEN 

22. Angesichts des Wirtschaftsabschwungs und der wirtschaft
lichen Unsicherheit, die außergewöhnlich hohe Verluste 
und eine Liquiditätsknappheit zur Folge hatten, wurde be
schlossen, die Liquidität und Kapitalausstattung der ÖVAG 
durch Unterstützungsmaßnahmen im Rahmen der österrei
chischen Bankenstützungsregelung zu verbessern. Es wur
den folgende Maßnahmen zugunsten der ÖVAG durch
geführt: i) eine Kapitalzuführung von 1 Mrd. EUR sowie
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( 8 ) Europolis ist eine ehemalige ÖVAG-Tochter, die dem Segment Im
mobilien zugeordnet war. Sie ist als Immobilieninvestor und Ver
mögensverwalter in Mittel- und Südosteuropa tätig. 

( 9 ) Siehe Konzernbericht 2008 der ÖVAG, S. 22. 
( 10 ) Siehe Konzernbericht 2009 der ÖVAG, S. 23. 
( 11 ) Vgl. Fußnote 10.



ii) staatliche Garantien für Anleihen der ÖVAG in Höhe 
von 3 Mrd. EUR. Infolge der Rekapitalisierungsmaßnahme 
stieg Ende 2009 die Kernkapitalquote der ÖVAG auf 9,2 % 
und ihre Eigenmittelquote auf 12,5 %. 

3.1 Kapitalzuführung von 1 Mrd. EUR 

23. Im April 2009 unterzeichnete die Republik Österreich mit 
der ÖVAG eine Vereinbarung zur Zeichnung von Partizi
pationskapital von insgesamt 1 Mrd. EUR. Die Partizipati
onsscheine wurden am 7. April 2009 begeben. Mit diesem 
Instrument erhält der Staat keine Stimmrechte, aber eine 
Vorzugsdividende und ein Wandlungsrecht. Das Instrument 
ist unbefristet und wird als Tier-1-Kapital (Kernkapital) ver
bucht. 

24. Die Partizipationsscheine werden im Falle einer Gewinn
erzielung mit einer Vorzugsdividende von 9,3 % p. a. ver
gütet. Im sechsten und siebten vollen Geschäftsjahr nach 
Zeichnung der Partizipationsscheine erhöht sich die Divi
dende jeweils um 50 Basispunkte, im achten Jahr um 75 
und ab dem 9. Geschäftsjahr jeweils um 100 Basispunkte; 
insgesamt ist diese Dividende jedoch auf einen Maximalwert 
in Höhe des 12-Monats-EURIBOR zuzüglich 1 000 Basis
punkte p. a. begrenzt. Dividenden werden nur ausgeschüt
tet, wenn die Bank einen Gewinn erzielt und beschließt, 
den Gewinn auszuschütten. In einem Jahr ausgefallene Di
videnden werden nicht im Folgejahr nachgezahlt. Die Par
tizipationsscheine nehmen proportional zum gesamten am 
Verlust teilnehmenden Kapital an etwaigen Verlusten teil. 

25. Die Bank hat das Recht, die Partizipationsscheine jederzeit 
ganz oder in Tranchen zurückzuzahlen. In den ersten zehn 

Geschäftsjahren nach Zeichnung des Partizipationskapitals 
beträgt der Rückzahlungsbetrag 100 % des Nennwerts, da
nach 150 % des Nennwerts ( 12 ). 

26. Der Staat hat das Recht, die Partizipationsscheine in ÖVAG- 
Stammaktien umzutauschen. Er benötigt dafür bis zum […] 
die Zustimmung der Bank, kann aber das Wandlungsrecht 
auch ohne deren Zustimmung ausüben, 

a) wenn die für das Geschäftsjahr 2011 zugesagte Divi
dende nicht oder nicht in voller Höhe geleistet wird, 
oder 

b) wenn nach dem 31. Dezember 2011 für zumindest 
zwei unmittelbar aufeinander folgende Geschäftsjahre 
die auf die Partizipationsscheine jeweils zugesagte Divi
dende nicht oder nicht in voller Höhe geleistet wird, 
oder 

c) wenn der Staat am […] noch Partizipationsscheine im 
Nennwert von mindestens 700 Mio. EUR hält, oder 

d) wenn der Staat am […] noch Partizipationsscheine im 
Nennwert von mindestens 400 Mio. EUR hält. 

27. Tabelle 1 zeigt, wie sich die staatliche Kapitalzuführung auf 
die Kapitalquoten der ÖVAG ausgewirkt hat. 

Tabelle 1 

Auswirkungen der staatlichen Kapitalzuführung auf die Kapitalquoten der ÖVAG 

Quote März 2009 Dezember 2009 Juni 2010 

IST IST inkl. PS IST Theoretisch ohne 
PS IST Theoretisch ohne 

PS 

Tier-1-Ratio 6,86 % 9,84 % 9,20 % 5,64 % 8,64 % 5,10 % 

EM Ratio 9,19 % 12,17 % 12,48 % 8,75 % 11,36 % < 8 % 

Quelle: Umstrukturierungsbericht, S. 51. 

3.2 Garantien von 3 Mrd. EUR 

28. Die ÖVAG, die im Rahmen der österreichischen Bankenstützungsregelung staatliche Garantien erhalten 
konnte, begab 2009 bundesgarantierte Emissionen von insgesamt 3 Mrd. EUR. Nähere Angaben zu 
diesen Emissionen sind der nachstehenden Tabelle zu entnehmen.
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( 12 ) Der Rückzahlungsbetrag erhöht sich um jene Prozentpunkte, um 
die die vertraglich zugesagte Dividende für die Partizipationsscheine 
unterschritten wurde, sofern ausschüttungsfähige Jahresgewinne, die 
für die Rückzahlung ausgereicht hätten, thesauriert wurden, obwohl 
dafür keine rechtliche Verpflichtung oder aufsichtsbehördliche An
ordnung bestand.



Tabelle 2 

Bundesgarantierte Emissionen der ÖVAG im Jahr 2009 

Tranche Nominale Em. Valuta Laufzeit Kupon All-in Kosten 

1. 1 Mrd. EUR 9.2.2009 9.2.2012 3,000 % [100-200] bp über 
6M Euribor 

2. 1 Mrd. EUR 18.3.2009 19.3.2013 3,375 % [100-200] bp über 
6M Euribor 

3. 1 Mrd. EUR 14.9.2009 14.9.2012 2,250 % [100-200] bp über 
6M Euribor 

Quelle: Umstrukturierungsbericht, S. 37. 

4. DER UMSTRUKTURIERUNGSPLAN 

29. Im November 2010 legte Österreich der Kommission den 
Umstrukturierungsplan der ÖVAG vor. Dieser zielte auf 
eine stärkere Fokussierung der Bank ab und sah daher 
eine beträchtliche Verkleinerung der Bank durch Aufgabe 
oder Redimensionierung vieler nicht zum Kerngeschäft zäh
lender Geschäftsfelder vor. Die Bank wollte sich ihrer neuen 
Strategie zufolge auf ihre Rolle als Spitzeninstitut der Volks
banken konzentrieren, ihre Tätigkeiten im Unternehmens
kunden- und Immobiliengeschäft zurückfahren, ihr Retail
geschäft in Mittel- und Osteuropa veräußern und ihr Lea
singgeschäft reduzieren. 

30. Im Segment Unternehmen wollte sich die ÖVAG auf das 
klassische Finanzierungsgeschäft (Corporate Lending), Pro
jektfinanzierungen, Unternehmenszusammenschlüsse und 
Unternehmenskäufe sowie das Factoring konzentrieren 
und andere Geschäftstätigkeiten […] auslaufen lassen. Au
ßerdem plante die Bank, die Rentabilität ihrer Kundenbe
ziehungen in diesem Segment zu prüfen. Daraufhin sollten 
sich die RWA in diesem Segment auf [4-7] Mrd. EUR be
laufen. 

31. Ferner beabsichtigte die ÖVAG, ihr gesamtes VBI- und 
VBLI-Geschäft in Mittel- und Osteuropa zu veräußern. 
Das österreichische Leasinggeschäft sollte mit RWA von 
[350-450] Mio. EUR in der Bank verbleiben. 

32. Das umstrukturierte Segment Immobilien sollte folgende 
Bereiche umfassen: i) Immobilienfinanzierung, ii) Immobi
lienentwicklung und iii) die Verwaltung von Immobilien
vermögen. Das […] sollte eingestellt und das entsprechende 
Ressort abgewickelt werden. Außerdem wollte die ÖVAG 
prüfen, welche Kunden in diesem Segment unprofitabel 
waren. Danach sollten sich die RWA im Immobilien-Seg
ment auf rund [1-4] Mrd. EUR belaufen. 

33. Die Segmente Financial Markets und Bankbuch/Allgemein 
sollten im Hinblick auf Funktion und Umfang weitgehend 
unverändert bleiben. 

34. Außerdem wollte die ÖVAG ihre Anteile an der Raiffeisen 
Zentralbank Österreich AG veräußern. 

35. Mit der Eingliederung der wichtigsten ÖVAG-Tochter IK 
sollten wesentliche Synergien und Kosteneinsparungen auf 
den Weg gebracht und bis Mitte 2011 abgeschlossen wer
den. Dem Umstrukturierungsplan zufolge sollten alle diese 
Maßnahmen die ÖVAG in die Lage versetzen, dem Staat 
2011 Kapital in Höhe von [300-600] Mio. EUR zurück
zuzahlen. 

36. Die ÖVAG wollte ihre Abhängigkeit von unbesicherten Re
finanzierungen am Interbankenmarkt verringern. Zu diesem 
Zweck wollte sie mehr […] begeben und eine kleine On
line-Bank von einer lokalen Volksbank übernehmen ( 13 ). 
Beide Maßnahmen sollten rund [1-3] Mrd. EUR des Finan
zierungsbedarfs im Jahr 2011 decken. Die beabsichtigte 
erhebliche Verkleinerung sollte zur Verringerung des Finan
zierungsbedarfs beitragen. Dies wiederum hätte die Finan
zierungslücke auf [1-3] Mrd. EUR (2011 und 2012) bzw. 
[1-3] Mrd. EUR (2014) verringert. Schließlich sollte der 
Verkauf der VBI und der VBLI den Finanzierungsbedarf 
im Jahr 2012 um [2-4] Mrd. EUR senken. 

37. Der Plan sah eine Reduzierung der Bilanzsumme von 
91,1 Mrd. EUR im dritten Quartal 2008 (mit RWA von 
[35-45] Mrd. EUR) auf [20-30] Mrd. EUR im Jahr 2016 
(mit RWA von [10-18] Mrd. EUR) vor. Dadurch wären eine 
Reduzierung der Bilanzsumme um rund [65-75 %] und 
eine Reduzierung der RWA um [65-75 %] erreicht worden. 

38. Die nachstehenden Tabellen zeigen die Gewinnerwartungen 
und die prognostizierten Kapitalquoten im Umstrukturie
rungszeitraum für ein Basisszenario und ein pessimistisches 
Szenario
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( 13 ) Die Einlagen dieser Online-Bank betragen derzeit rund [300-500] 
Mio. EUR und entsprechen einem Marktanteil von [3-6 %] im On
line-Banking in Österreich. Die ÖVAG wollte dieses Volumen inner
halb der nächsten zehn Jahre verdoppeln.



Tabelle 3 

Kennzahlen der ÖVAG für 2008-2014 (Basisszenario)  

Ke
nn

za
hl

en

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Gewinn nach Steuern 
(Mio. EUR) 

[200-250] ( 1 ) [80-100] [100-120] [120-140] [140-160] [160-180] 

RWA (Mrd. EUR) [15-17] [14-16] [14-16] [14-16] [14-16] [14-15] 

Core-Tier-1-Ratio (%) ( 2 ) n. z. [5-6 %] [5-6 %] [5-6 %] [5,5-6,5 %] [6-7 %] 

Quelle: Finanzplanung der Bank ab dem 16. Dezember 2010. 
( 1 ) Einschließlich außerordentlicher Erträge wie erwartete Kapitalgewinne aus der Veräußerung von Tochtergesellschaften. 
( 2 ) Nach Basel III. 

Tabelle 4 

Kennzahlen der ÖVAG für 2008-2014 (pessimistisches Szenario)  

Ke
nn

za
hl

en

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Gewinn nach Steuern 
(Mio. EUR) 

[20-40] ( 1 ) [40-60] [60-80] [80-100] [100-120] [100-120] 

RWA (Mrd. EUR) [17-19] [16-19] [16-19] [16-19] [15-18] [15-18] 

Core-Tier-1-Ratio (%) ( 2 ) n. z. [4-6 %] [4-6 %] [4-6 %] ( 3 ) [4-6 %] ( 3 ) [4-6 %] ( 3 ) 

Quelle: Finanzplanung der Bank ab dem 16. Dezember 2010. 
( 1 ) Einschließlich außerordentlicher Erträge wie erwartete Kapitalgewinne aus der Veräußerung von Tochtergesellschaften. 
( 2 ) Nach Basel III. 
( 3 ) Unter der Mindestanforderung für Core-Tier-1-Kapital nach Basel III (einschließlich Kapitalerhaltungspuffer). 

5. ENTWICKLUNGEN SEIT ÜBERMITTLUNG DES 
UMSTRUKTURIERUNGSPLANS 

39. Während die ÖVAG 2010 einen kleinen Gewinn erzielte, 
hatte sie 2011 mit weiteren Problemen zu kämpfen. Am 
6. April 2011 senkte Moody’s das Rating für die ÖVAG auf 
Baa2 ab. 

40. Der ÖVAG gelang es zwar, die VBI zu veräußern […]. 
Außerdem wurde die relativ große rumänische VBI-Toch
tergesellschaft, die weiterhin stark durch […] ist, aus der 
Transaktion ausgeschlossen. Die VBLI, die für das Leasing
geschäft in Mittel- und Osteuropa zuständig ist, konnte gar 
nicht verkauft werden. Auch für die RZB-Beteiligung fand 
die ÖVAG keinen Käufer. 

41. Die ÖVAG bestand den Stresstest der Europäischen Ban
kenaufsicht (im Folgenden ‚EBA‘) im Juli 2011 nicht. Im 
simulierten Worst-Case-Szenario würde ihre Core-Tier-1- 
Quote per 31. Dezember 2012 bei einem Wert von 
4,5 % und damit um 0,5 % unter der von der EBA fest
gelegten Mindestanforderung liegen. Am 27. Oktober 2011 
gab die ÖVAG öffentlich bekannt, dass die EBA eine Ka
pitallücke von 972 Mio. EUR errechnet habe, die der Bank 
fehlen würden, um im Worst-Case-Szenario die Mindest
anforderung in Bezug auf die Kernkapitalquote (core 
tier-1) erfüllen zu können. 

42. Im August und im September 2011 wies die ÖVAG in 
Gewinnwarnungen darauf hin, dass die Gruppe für 2011 

mit einem Konzernverlust von rund 500 bis 750 Mio. EUR 
rechne. Daher würden keine Ausschüttungen auf gewinn
abhängige Instrumente einschließlich des staatlichen Kapi
tals erfolgen. 

43. Am 13. Oktober 2011 gab die ÖVAG öffentlich bekannt, 
dass weder die Integration des Bankbetriebs der ÖVAG mit 
der IK noch die ursprünglich geplante Rückführung des 
Partizipationskapitals an die Republik Österreich erfolgen 
würden. 

44. Die ÖVAG überarbeitet derzeit ihren Umstrukturierungs
plan. Nach der Pressemitteilung der Bank vom 13. Ok- 
tober 2011 wird in dem überarbeiteten Umstrukturierungs
plan eine Konsolidierung der ÖVAG mit den Volksbanken 
angestrebt. Auf diese Weise solle erreicht werden, dass alle 
Mitglieder gegenseitig für ihre Verbindlichkeiten haften. Der 
Kommission wurden bislang noch keine weiteren Angaben 
dazu übermittelt. 

6. STELLUNGNAHME ÖSTERREICHS 

45. Österreich betont, dass die ÖVAG eine systemrelevante 
Bank sei, deren Insolvenz äußerst negative Auswirkungen 
auf das österreichische Bankensystem und die österrei
chische Realwirtschaft gehabt hätte. Diese Beurteilung 
wurde durch ein Schreiben der Österreichischen National
bank bekräftigt.
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46. Österreich bestreitet nicht, dass es sich bei den in Abschnitt 
3 beschriebenen Maßnahmen um Beihilfen handelt. Nach 
Auffassung Österreichs wurden alle Maßnahmen im Ein
klang mit der genehmigten österreichischen Bankenstüt
zungsregelung gewährt. Österreich hält daran fest, dass 
die ÖVAG zum Zeitpunkt der Kapitalzuführung keine not
leidende Bank im Sinne der Rekapitalisierungsmitteilung 
gewesen sei. Gleichwohl willigte Österreich in die Vorlage 
eines Umstrukturierungsplans für die Bank ein. 

7. BEIHILFNERECHTLICHE WÜRDIGUNG 

7.1 Vorliegen einer Beihilfe 

47. Nach Artikel 107 Absatz 3 Buchstabe b AEUV sind staat
liche oder aus staatlichen Mitteln gewährte Beihilfen gleich 
welcher Art, die durch die Begünstigung bestimmter Unter
nehmen oder Produktionszweige den Wettbewerb verfäl
schen oder zu verfälschen drohen, mit dem Binnenmarkt 
unvereinbar, soweit sie den Handel zwischen Mitgliedstaa
ten beinträchtigen. 

48. Die Kommission weist darauf hin, dass sie bereits in den 
Beschlüssen über die österreichische Bankenstützungsrege
lung festgestellt hat, dass die Liquiditätsgarantien und Ka
pitalzuführungen, die im Rahmen der Regelung gewährt 
wurden, staatliche Beihilfen darstellen. Diese Bewertung 
wird von Österreich nicht angefochten. 

7.2 Vereinbarkeit der Beihilfe mit dem Binnenmarkt 

7.2.1 Anwendung von Artikel 107 Absatz 3 Buchstabe b 
AEUV 

49. Nach Artikel 107 Absatz 3 Buchstabe b AEUV können 
Beihilfen, die ‚zur Behebung einer beträchtlichen Störung 
im Wirtschaftsleben eines Mitgliedstaats‘ gewährt werden, 
als mit dem Binnenmarkt vereinbar angesehen werden. 

50. Die Kommission hat anerkannt, dass die weltweite Finanz
krise eine beträchtliche Störung im Wirtschaftsleben eines 
Mitgliedstaats auslösen kann und Bankenstützungsmaßnah
men ein geeignetes Mittel sind, um solche Störungen zu 
beheben. Ihre Kriterien für die beihilfenrechtliche Würdi
gung solcher Maßnahmen hat sie in der Bankenmittei
lung ( 14 ), der Rekapitalisierungsmitteilung und der Umstruk
turierungsmitteilung ( 15 ) erläutert. Die Kommission ist wei
terhin der Auffassung, dass angesichts der neuerlich an
gespannten Lage auf den Finanzmärkten die Voraussetzun
gen für die Genehmigung einer Beihilfe auf der Grundlage 
von Artikel 107 Absatz 3 Buchstabe b AEUV erfüllt sind. 

Die Kommission hat diese Auffassung mit der Annahme 
der Verlängerungsmitteilung im Dezember 2010 bekräf
tigt ( 16 ). 

51. In Bezug auf die Wirtschaft Österreichs hat die Kommission 
mit der Genehmigung der österreichischen Bankenstüt
zungsregelung ( 17 ) sowie mit der Genehmigung der staatli
chen Beihilfen, die Österreich einzelnen Banken ( 18 ) gewähr
te, anerkannt, dass eine beträchtliche Störung des österrei
chischen Wirtschaftslebens droht und dass staatliche Maß
nahmen zur Bankenstützung ein geeignetes Mittel zur Be
hebung dieser Störung sind. Daher sollte Artikel 107 Ab
satz 3 Buchstabe b AEUV die Rechtsgrundlage für die Wür
digung der Beihilfemaßnahmen sein ( 19 ). 

7.2.2 Vereinbarkeit der Beihilfemaßnahmen mit Artikel 107 
Absatz 3 Buchstabe b AEUV 

52. Die Kommission hält fest, dass die Umstrukturierungsmit
teilung keine Kriterien festlegt, unter denen eine Bank mög
licherweise einen Umstrukturierungsplan vorlegen muss, 
sondern sich auf die in der Rekapitalisierungsmitteilung 
erläuterten Kriterien stützt. 

53. Die Kommission nimmt zur Kenntnis, dass die ÖVAG 
staatliche Beihilfen in Höhe von mehr als 2 % ihrer gesam
ten RWA erhalten hat, dass die Kapitalzuführung offenbar 
erforderlich war, damit die Bank auf einer hinreichend so
liden Grundlage ihre Geschäftstätigkeit fortsetzen konnte, 
und dass es der Bank nicht gelang, die erforderlichen Mittel 
auf den Märkten aufzunehmen ( 20 ). Die Bank muss daher
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( 14 ) Mitteilung über die Anwendung der Vorschriften für staatliche Bei
hilfen auf Maßnahmen zur Stützung von Finanzinstituten im Kon
text der derzeitigen globalen Finanzkrise (ABl. C 270 vom 
25.10.2008, S. 8). 

( 15 ) Mitteilung über die Wiederherstellung der Rentabilität und die Be
wertung von Umstrukturierungsmaßnahmen im Finanzsektor im 
Rahmen der derzeitigen Krise gemäß den Beihilfevorschriften (ABl. 
C 195 vom 19.8.2009, S. 9). 

( 16 ) Mitteilung der Kommission über die Anwendung der Vorschriften 
für staatliche Beihilfen auf Maßnahmen zur Stützung von Finanz
instituten im Kontext der Finanzkrise ab dem 1. Januar 2011 (ABl. 
C 329 vom 7.12.2010, S. 7). 

( 17 ) Entscheidung der Kommission vom 9.12.2008 in der Beihilfesache 
N 557/08 — Maßnahmen nach dem Finanzmarktstabilitäts- und 
dem Interbankmarktstärkungsgesetz für Kreditinstitute und Ver
sicherungsunternehmen in Österreich (ABl. C 3 vom 8.1.2009, 
S. 2), verlängert durch die Entscheidung der Kommission in der 
Sache N 352/09 vom 30. Juni 2009 (ABl. C 172 vom 24.7.2009, 
S. 4), erneut verlängert durch den Beschluss der Kommission in der 
Sache N 663/09 vom 17. Dezember 2009 (ABl. C 28 vom 
4.2.2010, S. 6), erneut verlängert durch den Beschluss der Kommis
sion in der Sache N 241/10 vom 25. Juni 2010 (ABl. C 250 vom 
17.9.2010, S. 4) und erneut verlängert durch den Beschluss der 
Kommission in der Sache SA.32018 vom 16. Dezember 2010 (ABl. 
C 20 vom 21.1.2011, S. 3). 

( 18 ) Außer den Beschlüssen über die österreichische Bankenstützungs
regelung siehe auch Beschluss der Kommission in der Sache 
N 698/09 — Hypo Group Alpe Adria (ABl. C 85 vom 31.3.2010, 
S. 21), Beschluss der Kommission in der Sache N 261/10 — Zweite 
Umstrukturierungsbeihilfe für BAWAG (ABl. C 250 vom 
17.9.2010, S. 5) und Beschluss der Kommission in der Sache 
SA.32745/11 — Umstrukturierung der Kommunalkredit Austria 
AG (ABl. C 239 vom 17.8.2011, S. 2). 

( 19 ) In diesem Zusammenhang sei auch darauf hingewiesen, dass Öster
reich der ÖVAG die Beihilfe im Rahmen der österreichischen Ban
kenstützungsregelung gewährt hat, die von der Kommission auf der 
Grundlage von Artikel 107 Absatz 3 Buchstabe b AEUV genehmigt 
wurde. 

( 20 ) Bei der Prüfung, ob eine Bank zum Zeitpunkt der Kapitalzuführung 
durch den Staat ein gesundes Finanzinstitut war, können spätere 
Entwicklungen zwar nicht berücksichtigt werden, aber sie bestätigen 
offensichtlich die Auffassung der Kommission in dieser Frage.



nach Randnummer 4 der Umstrukturierungsmitteilung eine 
umfassende Umstrukturierung vornehmen. Österreich be
streitet nicht, dass ein Umstrukturierungsplan vorzulegen 
ist und die Bank eine solche umfassende Umstrukturierung 
vornehmen muss. 

7.2.3 Rentabilität 

54. In den Randnummern 9 bis 11 der Umstrukturierungsmit
teilung heißt es, dass der Mitgliedstaat einen umfassenden 
und detaillierten Umstrukturierungsplan vorlegen sollte, der 
vollständige Angaben zum Geschäftsmodell enthält. In dem 
Umstrukturierungsplan sollte ferner auf die Ursachen für 
die Schwierigkeiten des Finanzinstituts und auf Alternativen 
zum vorgeschlagenen Umstrukturierungsplan eingegangen 
werden. 

55. Bei der Prüfung eines Umstrukturierungsplans muss die 
Kommission untersuchen, ob die betreffende Bank in der 
Lage ist, ihre langfristige Rentabilität wiederherzustellen und 
künftig ohne fortgesetzte staatliche Unterstützung aus
zukommen. Im Falle der ÖVAG muss aus dem Umstruk
turierungsplan hervorgehen, dass sie Maßnahmen getroffen 
hat, um die Ursachen ihrer Schwierigkeiten anzugehen, dass 
ihr Geschäftsmodell rentabel ist und dass sie in der Lage ist, 
ein realistisches Stress-Szenario zu überstehen. Der Um
strukturierungsplan sollte ferner, wie unter Randnummer 
14 der Umstrukturierungsmitteilung dargelegt, die geplan
ten Modalitäten der Rückzahlung der staatlichen Beihilfe 
oder aber die Zahlung einer marktüblichen Vergütung für 
die Beihilfe vorsehen. 

56. Als positiven Aspekt wertet die Kommission, dass der Um
strukturierungsplan viele Ursachen der Schwierigkeiten der 
Bank aufzeigt (z. B. Verluste der KA, der VBI oder in den 
Segmenten Immobilien und Unternehmen) und darauf ein
geht, wie diese Ursachen behoben werden sollen. Ange
sichts der Schwierigkeiten der ÖVAG, die geplanten Ver
äußerungen zu vollziehen, und der erheblichen weiteren 
Verluste, die für das Geschäftsjahr 2011 vor allem aufgrund 
der VBI Romania und der IK erwartet werden, hat die 
Kommission jedoch große Zweifel daran, dass die Bank 
mit dem Umstrukturierungsplan in seiner derzeitigen 
Form ihre Probleme lösen und ein rentables Geschäfts
modell einführen kann. 

57. Nach den Randnummern 9 sowie 12 bis 15 der Umstruk
turierungsmitteilung sollte aus dem Umstrukturierungsplan 
auch hervorgehen, wie die Bank so rasch wie möglich ihre 
langfristige Rentabilität ohne staatliche Beihilfen wiederher
stellen wird. Die Bank sollte insbesondere in der Lage sein, 
eine angemessene Eigenkapitalrendite zu erwirtschaften und 
dabei all ihre Kosten aus dem normalen Geschäftsbetrieb zu 
decken sowie alle einschlägigen aufsichtsrechtlichen Bestim
mungen zu erfüllen. 

58. Die ÖVAG hat Finanzprognosen für den Zeitraum 
2011-2016 mit Angaben zu den Einnahmen, Kosten, 

Gewinnen und Kapitalpositionen jeder Geschäftseinheit 
übermittelt. Im Umstrukturierungsplan geht die ÖVAG im 
Basis-Szenario von einem voraussichtlichen Nettoergebnis 
von rund [200-250] Mio. EUR im Jahr 2011 bzw. [80- 
100] Mio. EUR im Jahr 2012 und einem Anstieg auf 
[160-180] Mio. EUR im Jahr 2016 aus. Die Core-Tier-1- 
Kapitalquote der ÖVAG soll von [5-7 %] (2011) auf [6- 
7 %] (2016) steigen. Angesichts der für 2011 erwarteten 
hohen Verluste und der Tatsache, dass die ÖVAG die VBI 
Romania und die VBLI nicht veräußern konnte (beide wa
ren bei den Finanzprognosen ab 2012 nicht mehr berück
sichtigt worden), ist die Kommission der Auffassung, dass 
sie daraus weder schließen kann, dass die im Umstrukturie
rungsplan prognostizierte Rentabilität und Kapitaladäquanz 
ausreichend sind, noch dass sie zu erreichen sind. 

59. Außerdem merkt die Kommission an, dass der Plan, mit der 
Rückzahlung der staatlichen Kapitalzuführung noch 2011 
zu beginnen und die verbleibenden Partizipationsscheine 
vereinbarungsgemäß zu vergüten, aufgegeben wurde. Daher 
ist die Kommission der Auffassung, dass dem Umstruktu
rierungsplan in seiner derzeitigen Form nicht entnommen 
werden kann, wie die Bank ihre langfristige Rentabilität 
sobald wie möglich ohne fortgesetzte staatliche Beihilfen 
wiederherstellen wird. 

60. In Bezug auf die Frage, ob die ÖVAG ein Stressszenario 
überstehen würde, sei auf Tabelle 4 verwiesen, in der die 
Prognosen der ÖVAG für das Finanzergebnis und die Fi
nanzlage enthalten sind. Da diese Prognosen belegen, dass 
die ÖVAG die aufsichtsrechtlichen Eigenkapitalanforderun
gen nur […], kann die ÖVAG nicht als Finanzinstitut er
achtet werden, das die Anforderungen nach Randnummer 
13 der Umstrukturierungsmitteilung erfüllt. Diese Beurtei
lung wird offensichtlich dadurch bestätigt, dass die ÖVAG 
den Stresstest der EBA im Juli 2011 nicht bestanden hat. 

61. Die Kommission bewertet es positiv, dass die ÖVAG an
strebt, sich künftig weniger auf unbesicherte Refinanzierun
gen über den Interbankenmarkt zu stützen. Die ÖVAG 
beabsichtigte daher, mehr gedeckte Schuldverschreibungen 
zu begeben und eine kleine Online-Bank von einer lokalen 
Volksbank zu übernehmen. Ferner sollte die geplante Ver
kleinerung zur Verringerung des Finanzierungsbedarfs bei
tragen. Der Kommission liegen jedoch bislang nicht genü
gend Informationen vor, um zu prüfen, ob die geplanten 
Maßnahmen dazu geeignet sind. 

62. Nach Auffassung der Kommission ist auf der Grundlage der 
bislang von Österreich übermittelten Auskünfte nicht fest
zustellen, ob der von der ÖVAG vorgelegte Umstrukturie
rungsplan die Anforderungen der Umstrukturierungsmittei
lung in Bezug auf die Wiederherstellung der langfristigen 
Rentabilität erfüllt. Vielmehr zeigen die 2011 eingetretenen 
Entwicklungen, dass die Umstrukturierung der ÖVAG um
fassender sein muss als im November 2010 geplant.
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7.2.4 Lastenverteilung 

63. Nach den Randnummern 22 bis 24 der Umstrukturierungs
mitteilung sollten Banken und deren Kapitaleigner sich so
weit wie möglich mit eigenen Mitteln an der Umstrukturie
rung beteiligen, damit sichergestellt ist, dass sich die Beihilfe 
auf das erforderliche Minimum beschränkt und moralische 
Risiken vermieden werden. Dies bedeutet, dass Banken ihre 
eigenen Mittel zur Finanzierung der Umstrukturierung ver
wenden sollen, indem sie beispielsweise Vermögenswerte 
verkaufen und angemessene Vergütungen für die staatliche 
Unterstützung entrichten. Ferner sollten die Kapitaleigner 
die Verluste des Finanzinstituts nach Möglichkeit auffangen. 

64. Die Kommission begrüßt die von der ÖVAG unternomme
nen Anstrengungen, mit denen die Finanzierung der Um
strukturierung so weit wie möglich aus eigenen Mitteln 
geleistet werden soll. Zu diesem Zweck hat sie beispiels
weise die vier österreichischen Retailbanken verkauft und 
strebt den Verkauf der VBI, der VBLI und ihrer Beteiligung 
an der RZB an. 

65. Da es ihr aber nicht gelang, diese Beteiligungen zu ver
äußern, hat die Kommission Bedenken, dass der Eigenbei
trag der Bank zu den Umstrukturierungskosten ausreichend 
ist. 

66. Außerdem hat die ÖVAG noch keine Vergütung für die 
Kapitalzuführung der Republik Österreich gezahlt und 
wird dies auch 2011 nicht tun. Die mit dem Umstruktu
rierungsplan übermittelten Finanzprognosen sind keine so
lide Grundlage für die Bewertung der künftigen Rentabilität 
der Bank. Die Kommission kann deshalb derzeit nicht zu 
dem Ergebnis gelangen, dass die ÖVAG dem Staat in Zu
kunft eine angemessene Vergütung zahlen wird. 

67. Sie nimmt jedoch zur Kenntnis, dass die ÖVAG für die 
Liquiditätsgarantien eine Vergütung entrichtet, die mit der 
auf der Grundlage der Bankenmitteilung ausgestalteten 
österreichischen Bankenstützungsregelung im Einklang 
steht. 

68. Zur Begrenzung der Beihilfe auf das erforderliche Minimum 
heißt es in Randnummer 23 der Umstrukturierungsmittei
lung, dass staatliche Mittel nicht für die Finanzierung 
marktverzerrender, nicht mit dem Umstrukturierungspro
zess im Zusammenhang stehender Tätigkeiten verwendet 
werden dürfen. Vor diesem Hintergrund sollte die Absicht 
der ÖVAG, sich durch die Übernahme einer Online-Bank 
den Zugang zu Privatkundeneinlagen zu sichern, sorgfältig 
geprüft werden. Auch wenn diese Maßnahme möglicher
weise akzeptiert werden könnte, weil die ÖVAG damit 
ihre Abhängigkeit vom Interbankengeldmarkt verringert, 
muss sie dennoch mit Verhaltenszusagen einhergehen, die 
verhindern, dass staatliche Mittel zur Verzerrung des Wett
bewerbs verwendet werden. 

69. Folglich ist die Kommission der Auffassung, dass sie auf
grund der von Österreich übermittelten Auskünfte bislang 
nicht feststellen kann, ob der Umstrukturierungsplan eine 
ausreichende Lastenverteilung vorsieht. 

7.2.5 Begrenzung von Wettbewerbsverzerrungen 

70. Nach der Umstrukturierungsmitteilung muss der Umstruk
turierungsplan Maßnahmen zur Begrenzung von Wett
bewerbsbeschränkungen und zur Gewährleistung eines 
wettbewerbsbestimmten Bankensektor vorsehen. Außerdem 
muss er etwaigen moralischen Risiken vorbeugen und ge
währleisten, dass staatliche Beihilfen nicht zur Finanzierung 
wettbewerbswidrigen Verhaltens verwendet werden. 

71. Nach Randnummer 31 der Umstrukturierungsmitteilung 
muss die Kommission bei der Bewertung der Höhe der 
Beihilfe und der beihilfebedingten Wettbewerbsverzerrun
gen sowohl den absoluten als auch den relativen Beihilfe
betrag berücksichtigen. Die ÖVAG hat eine staatliche Ka
pitalzuführung erhalten, die 3 % ihrer RWA entspricht. Au
ßerdem hat die ÖVAG Liquiditätsgarantien erhalten, die 
5,3 % ihrer Bilanzsumme entsprechen. 

72. Nach Randnummer 31 der Umstrukturierungsmitteilung 
muss die Kommission bei ihrer Bewertung sowohl die 
Höhe der Beihilfe als auch den Umfang der Lastenverteilung 
und die Marktposition der Bank nach der Umstrukturierung 
berücksichtigen. Auf der Grundlage dieser Analyse sollen 
geeignete Maßnahmen zur Begrenzung etwaiger Wett
bewerbsverzerrungen getroffen werden. 

73. Die Kommission begrüßt die von der ÖVAG eingeleitete 
beträchtliche Verkleinerung der Bank (siehe Erwägungs
grund 37), die [60-75 %] der Bilanzsumme und 
[60-75 %] der RWA ausmachen wird, wenn sie nach dem 
Umstrukturierungsplan durchgeführt wird. Gleichwohl stellt 
die Kommission fest, dass dies auch die Verringerung 
infolge des Verkaufs der KA an Österreich einschließt. 
Angesichts der Probleme der KA und der Maßnahmen, 
die Österreich ergreifen musste, damit die Bank ihre Ge
schäftstätigkeit fortsetzen kann, scheint es sich bei dieser 
Veräußerung eher um eine Maßnahme zur Unterstützung 
der Rentabilität der ÖVAG zu handeln. Die Kommission 
wird weiter prüfen, in welchem Umfang die Verkleinerung 
der ÖVAG als Maßnahme zur Begrenzung etwaiger beihil
febedingter Wettbewerbsverzerrungen gelten kann. 

74. Folglich ist die Kommission der Auffassung, dass sie auf
grund der von Österreich übermittelten Auskünfte bislang 
nicht feststellen kann, dass der Umstrukturierungsplan aus
reichende und geeignete Maßnahmen zur Begrenzung von 
Wettbewerbsverzerrungen vorsieht.
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7.3 Schlussfolgerung 

75. Die Kommission ist daher zu dem Schluss gekommen, dass 
nach dem im November 2010 vorgelegten Umstrukturie
rungsplan und der seither übermittelten Informationen wei
terhin ernste Zweifel bestehen, dass die ÖVAG ihre lang
fristige Rentabilität wiederherstellen kann, dass eine ausrei
chende Lastenverteilung erzielt wird und dass angemessene 
Maßnahmen zur Begrenzung von Wettbewerbsverzerrun
gen ergriffen werden. Die Kommission hat deshalb Zweifel, 
dass die Umstrukturierungsbeihilfe nach Artikel 107 Absatz 
3 Buchstabe b AEUV mit dem Binnenmarkt vereinbar ist. 

8. BESCHLUSS 

Aus den vorstehenden Erwägungen hat die Kommission be
schlossen, wegen der von Österreich gewährten Kapitalzufüh
rung von 1 Mrd. EUR und der Liquiditätsgarantien von 3 Mrd. 

EUR das Verfahren nach Artikel 108 Absatz 2 AEUV einzulei
ten, und ersucht Österreich um Übermittlung eines geänderten 
Umstrukturierungsplans. 

Österreich wird aufgefordert, der Österreichischen Volksbanken- 
AG umgehend eine Kopie dieses Schreibens zu senden. 

Die Kommission weist Österreich darauf hin, dass sie die Betei
ligten durch Veröffentlichung dieses Schreibens und einer Zu
sammenfassung im Amtsblatt der Europäischen Union informieren 
wird. Außerdem wird sie die Betroffenen in den EFTA-Staaten, 
die das EWR-Abkommen unterzeichnet haben, durch die Ver
öffentlichung einer Bekanntmachung in der EWR-Beilage zum 
Amtsblatt der Europäischen Union und die EFTA-Überwachungs
behörde durch Übermittlung einer Kopie dieses Schreibens über 
den Vorgang unterrichten. Alle Beteiligten können innerhalb 
eines Monats nach dieser Veröffentlichung Stellung nehmen.“
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Vorherige Anmeldung eines Zusammenschlusses 

(Sache COMP/M.6447 — IAG/bmi) 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

(2012/C 46/04) 

1. Am 10. Februar 2012 ist die Anmeldung eines Zusammenschlusses nach Artikel 4 der Verordnung 
(EG) Nr. 139/2004 des Rates ( 1 ) bei der Kommission eingegangen. Danach ist Folgendes beabsichtigt: Das 
Unternehmen International Airlines Group („IAG“, Vereinigtes Königreich) erwirbt im Sinne von Artikel 3 
Absatz 1 Buchstabe b der Fusionskontrollverordnung durch Erwerb von Anteilen unmittelbar oder über 
seine Tochtergesellschaft BA die Kontrolle über die Gesamtheit des Unternehmens British Midlands Limited 
(„bmi“, Vereinigtes Königreich). 

2. Die beteiligten Unternehmen sind in folgenden Geschäftsbereichen tätig: 

— IAG: Passagierluftverkehr, Luftfrachtverkehr, Bodenabfertigungsdienste auf Flughäfen sowie Wartungs-, 
Reparatur- und Überholungsdienste, 

— bmi: Passagierluftverkehr, Luftfrachtverkehr, Bodenabfertigungsdienste auf Flughäfen sowie Wartungs-, 
Reparatur- und Überholungsdienste. 

3. Die Kommission hat nach vorläufiger Prüfung festgestellt, dass das angemeldete Rechtsgeschäft unter 
die EG-Fusionskontrollverordnung fallen könnte. Die endgültige Entscheidung zu diesem Punkt behält sie 
sich vor. 

4. Alle betroffenen Dritten können bei der Kommission zu diesem Vorhaben Stellung nehmen. 

Die Stellungnahmen müssen bei der Kommission spätestens 10 Tage nach Veröffentlichung dieser Anmel
dung eingehen. Sie können der Kommission unter Angabe des Aktenzeichens COMP/M.6447 — IAG/bmi 
per Fax (+32 22964301), per E-Mail (COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu) oder per Post an folgende 
Anschrift übermittelt werden: 

Europäische Kommission 
Generaldirektion Wettbewerb 
Registratur Fusionskontrolle 
J-70 
1049 Bruxelles/Brussel 
BELGIQUE/BELGIË
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BERICHTIGUNGEN 

Berichtigung der Genehmigung staatlicher Beihilfen gemäß den Artikeln 87 und 88 des EG-Vertrags — 
Vorhaben, gegen die von der Kommission keine Einwände erhoben werden 

(Amtsblatt der Europäischen Union C 41 vom 14. Februar 2012) 

(2012/C 46/05) 

In der Inhaltsübersicht und auf Seite 5, Titel: 

anstatt: „Genehmigung staatlicher Beihilfen gemäß den Artikeln 87 und 88 des EG-Vertrags — Vor
haben, gegen die von der Kommission keine Einwände erhoben werden“ 

muss es heißen: „Genehmigung staatlicher Beihilfen gemäß den Artikeln 107 und 108 des AEU-Vertrags — 
Vorhaben, gegen die von der Kommission keine Einwände erhoben werden“.
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